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Europäisches Arbeits- und Sozialrecht (Zeitschrift) 

Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 

Entscheidungen zum Arbeitsrecht 

folgende 

fortfolgende 

Fußnote 

Festschrift 

Gesetzblatt 

Gewerbeordnung 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869, 
RGBl. S. 245 ff. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23.5.1949, BGBl. I S. Hf. 
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GK 

GKÖD 

Grundl. 

GS 

h.L. 

h.M. 

Hbd. 

hrsg. 

I:IStR 

i.E. 

IAO 

JArbSchG 

JuS 

JZ 

LAG 

lit. 

LPVG NW 

m.w.N. 

MDR 

MitbestG 

MünchArbR 

MünchKomm 

n.F. 

NJ 

NJW 

Nr. 

NZA 

ÖTV 

Abkürzungsverzeichnis 

Betriebsverfassungsgesetz, Gemeinschaftskommentar (siehe im 
Literaturverzeichnis bei: Fabricius, Fritz, ... ) 

Gesamtkommentar Öffentlicher Dienstrecht (siehe im Literatur-
verzeichnis bei: Fürst, Alfred) 

Grundlagen 

Gedächtnisschrift, Großer Senat 

herrschende Lehre 

herrschende Meinung 

Halbband 

herausgegeben 

Handbuch des Staatsrechts (siehe im Literaturverzeichnis bei: 
Handbuch des Staatsrechts ... ) 

im Ergebnis 

Internationale Arbeitsordnung 

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend, Jugendarbeits-
schutzgesetz vom 12.4.1976, BGBL I S. 965ff. 

Juristische Schulung. Zeitschrift für Studium und Ausbildung 

Juristen-Zeitung 

Landesarbeitsgericht 

litera 

Landespersonalvertretungsgesetz 

mit weiteren Nachweisen 

Monatsschrift für Deutsches Recht 

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 
4.5.1976, BGBL I S. 1153ff. 

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht (siehe im Literaturver-
zeichnis bei: Münchener Handbuch ... ) 

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch ... (siehe 
im Literaturverzeichnis bei: Münchener Kommentar ... ) 

neue Fassung 

Neue Justiz (Zeitschrift) 

Neue Juristische Wochenschrift 

Nummer 

Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (bis 1993: Neue Zeitschrift für 
Arbeits- und Sozialrecht) 

Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 



PersVG 

PostPersRG 

PostumwG 

RAG 

RAGE 

RArbBl. 

RdA 

RegE 

RG 

RGBl. 

RGZ 

S. 

SAE 

SchwbG 

SGB 

SGB III 

SGBIV 

SGG 

sog. 

SozSich 

SprAuG 

TVVO 

u.a. 

ULA 

VAA 

Abkürzungsverzeichnis 

Bundespersonalvertretungsgesetz vom 15.3.1974, BGBl. 
S.693ff. 
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Gesetz zum Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deut-
schen Bundespost vom 14.9.1994, BGBl. I, S. 2353 ff. 

Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bun-
despost in die Form der Aktiengesellschaft vom 14.9.1994, 
BGBl. I S. 2339ff. 

Reichsarbeitsgericht 

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsarbeitsge-
richts 

Reichsarbeitsblatt, hrsg. vom Reichsministerium und vom Gene-
ralbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz 

Recht der Arbeit. Zeitschrift für die Wissenschaft und Praxis des 
gesamten Arbeitsrechts 

Regierungsentwurf 

Reichsgericht 

Reichsgesetzblatt, hrsg. vom Reichsminister des Inneren 

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Zivilsachen 

Seite 

Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen 

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft vom 16.6.1953, BGBl. I S. 389ff. 

Sozialgesetzbuch 

Sozialgesetzbuch III vom 24.3.1997, BGBl. I S. 594 ff. 

Sozialgesetzbuch IV vom 23.12.1976, BGBl. I S. 3845 ff. 

Sozialgerichtsgesetz vom 3.9.1953 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.9.1975, BGBl. I S. 2535ff. 

sogenannte(n) 

Soziale Sicherheit (Zeitschrift) 

Sprecherausschußgesetz vom 20.12.1988, BGBl. I S. 2312ff. 

Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenaus-
schüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 
23.12.1918, RGBl. S. 1456ff. 

unter anderem 

Union der Leitenden Angestellten 

Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der 
chemischen Industrie e. V. 
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Vela 

VereinsG 

VFE 

vgl. 

VOE 

Vorb. 

VwGO 

WRV 

Abkürzungsverzeichnis 

Vereinigung leitender Angestellter in Handel und Industrie 

Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts vom 
5.8.1964, BGBI. I S. 593 ff. 

Verband der Führungskräfte der Eisen- und Stahlerzeugung und 
-verarbeitung 

vergleiche 

Verbandes der oberen Angestellen der Eisen- und Stahlindustrie 
e.V. 

Vorbemerkung 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.3.1991, BGBI. I S. 686ff. 

Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919, RGBI. 
S. 1383ff. 

WSI-Mitteilungen Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen 
Instituts des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

z.B. 

ZfA 

ZG 

ZHR 

ZIAS 

Ziff. 

ZIP 

ZRP 

ZTR 

zust. 

zum Beispiel 

Zeitschrift für Arbeitsrecht 

Zeitschrift für Gesetzgebung 

Zeitschrift für das gesamt Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und 
Sozialrecht 

Ziffer 

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (und Insolvenzpraxis) 

Zeitschrift für Rechtspolitik 

Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen 
Dienstes 

zustimmend(er) 



Einleitung 

Das kollektive Arbeitsrecht ist durch ein Nebeneinander von koalitiver 
Vertretung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und der betriebsverfassungs-
rechtlichen Arbeitnehmerrepräsentation geprägt. Dieses Novum des deut-
schen Arbeitsrechts kann auf eine fast lOOjährige Entwicklung zurückblik-
ken. Und dennoch ist das Verhältnis der Koalitionen und ihrer Betätigung 
zu den betrieblichen Arbeitnehmerrepräsentanten und deren Aufgabenwahr-
nehmung noch immer Anknüpfungspunkt zahlreicher Auseinandersetzun-
gen. Nach einem vorübergehenden Abflauen der wissenschaftlichen Spreng-
kraft der Thematik "Koalitionen und Betriebsverfassung" führte die wirt-
schaftliche Entwicklung des letzten Jahrzehnts zu einer Renaissance der 
Problematik. Die Europäisierung und Globalisierung der Wirtschaftsmärkte 
und die damit einher gehende Verschärfung des Wettbewerbs, aber auch die 
andauernde Beschäftigungskrise in Deutschland führten zu vehementen For-
derungen nach einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. In diesem Zusam-
menhang wurde die "Krise des Flächentarifvertrages" nahezu beschworen 
und die Verlagerung der Regelung der Arbeitsbedingungen auf die Betriebs-
ebene als Allheilmittel hervorgehoben. I Gefordert wurde sowohl die Aufhe-
bung des Tarifvorbehalts (§ 77 III BetrVG) als auch die legislative Schaf-
fung von Öffnungsklauseln, um eine betriebsvereinbarungsdispositive 
Gestaltung des Tarifvertrags vollständig oder partiell herbeizuführen.2 Die 
Vorschläge für eine Stärkung der Betriebsparteien zu Lasten der Tarifver-
tragsparteien sind dabei sowohl auf Ablehnung als auch Zustimmung gesto-
ßen.3 

Neben den Vorschlägen für eine Neuordnung der Regelungsbefugnisse 
zwischen den Tarifvertrags- und Betriebsparteien de lege ferenda wurden 
aber auch Versuche unternommen, die angestrebten Ziele durch eine Neuin-
terpretation des geltenden Rechts herbeizuführen.4 Diese Tendenz wurde 

I Siehe beispielhaft Kronberger Kreis S. 21 f. 
2 Siehe beispielhaft Kronberger Kreis S. 16; Monopolkommission, 10. Hauptgut-

achten 1992/93 BT-Drucks. 12/8323, Ziff. 936ff. 
3 Siehe u. a. die Rede- und Diskussionsbeiträge anläßlich eines Gesprächs auf 

Einladung der Otto-Brenner-Stiftung zum Thema: "Betriebsverfassung und Tarifver-
trag", RdA 1994, 140ff. sowie die Referate von Wendeling-Schröder und Reuter 
anläßlich des 61. DJT Bd. 11/1, K 9 ff., K 35 ff. zu dem Thema "Empfiehlt es sich, 
die Regelungsbefugnisse der Tarifparteien im Verhältnis zu den Betriebsparteien 
neu zu ordnen?". 
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nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unter-
stützt. Meilenstein war der Beschluß des Bundesarbeitsgerichts zum Leber-
Rüthers-Kompromiß in der Metallindustrie aus dem Jahre 1987, mit dem 
der 1. Senat die sog. Vorrangtheorie im Verhältnis der §§ 77 III 1, 87 I Ein-
gangssatz BetrVG anerkannte.5 Aber auch die restriktive Haltung des Bun-
desarbeitsgerichts zu einer Befugnis der Gewerkschaften, die Tarifwidrig-
keit von Betriebsvereinbarungen gerichtlich feststellen zu lassen oder die 
Unterlassung des Vollzugs dieser Betriebsvereinbarungen zu erzwingen,6 
ließen eine Zurückdrängung der koalitiven Arbeitnehmerinteressenvertre-
tung befürchten. Eine Abkehr von dieser Rechtsprechung ist zwar mit dem 
Beschluß des Bundesarbeitsgerichts vom 20.4.1999 angedeutet, in dem der 
1. Senat nunmehr einen Anspruch der Gewerkschaften gegenüber dem 
Arbeitgeber auf Unterlassung der Anwendung betrieblich vereinbarter unter-
tariflicher Arbeitsbedingungen anerkannt hat.7 Die untertariflichen Arbeits-
bedingungen beruhten aber auf keiner Betriebsvereinbarung zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber, sondern auf einer Regelungsabrede zwischen 
den Betriebsparteien, die in die Einzelarbeitsverhältnisse mit Zustimmung 
der Arbeitnehmer übernommen wurde. Trotz dieses richtungsweisenden 
Beschlusses ist damit der Umfang der Klagemöglichkeiten der Gewerk-
schaften gegen tarifwidrige Betriebsvereinbarungen bisher nicht abschlie-
ßend geklärt. 

Aufgrund der "gewerkschaftsfeindlichen" Tendenzen wurde vor allem 
von gewerkschaftlicher Seite stets darauf hingewiesen, daß eine Schwä-
chung der Tarifautonomie und sonstiger koalitiver Betätigungsmöglichkei-
ten unweigerlich in Widerspruch zur grundrechtlichen Gewährleistung der 
kollektiven Koalitionsfreiheit durch Art. 9 III 1 GG trete. Der Gesetzgeber 
sei kraft Verfassungsgebotes dazu aufgefordert, jede Einmischung zu unter-
lassen und insbesondere die Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten 
nicht einzuschränken.8 Den von den Deregulierungsforderungen ausgehen-
den "Gefahren" für die Tarifautonomie wird damit unweigerlich der Vor-
wurf der Verfassungswidrigkeit entgegengehalten. 

Art. 9 III GG fungiert im Rahmen der Diskussion aber nicht nur als 
schnell erhobener Zeigefinger gegenüber möglichen Neu- und Umgestal-
tungsvorschlägen. Die Grundrechtsnorm wird gleichzeitig zur Austarierung 

4 So etwa Ehmann ZRP 1996, 314ff.; Ehmann/Benedikt NZA 1995, 193ff.; Eh-
mann/Lambrich NZA 1996, 346ff. 

5 BAG 24.2.1987 AP Nr. 21 zu § 77 BetrVG 1972 Lohngestaltung. 
6 Vgl. BAG 18.8.1987 AP Nr. 6 zu § 81 ArbGG 1979; BAG 23.2.1988 AP Nr. 9 

zu § 81 ArbGG 1979; BAG 20.8.1991 AP Nr. 2 zu § 77 BetrVG 1972 Tarifvorbe-
halt; BAG 22.6.1993 AP Nr. 22 zu § 23 BetrVG 1972. 

7 BAG 20.4.1999 NZA 1999,887, 890ff. 
8 Vgl. Engelen-Kefer ArbuR 1996,329, 330. 
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des Verhältnisses der Koalitionen zu den Betriebsparteien herangezogen. 
Das vom Betriebsverfassungsgesetz vorgegebene System der Arbeitnehmer-
repräsentation integriert die Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeit-
geber zwar durch eine Vielzahl von Antrags-, Initiativ-, Beteiligungs-, und 
Kontrollbefugnissen. Dennoch bleiben zahlreiche Einzelfragen offen. Das 
betrifft zum einen den Umfang der einzelnen Rechte, zum anderen die 
Frage nach der Befugnis der Tarifvertragsparteien, auf das gesetzliche 
Betriebsverfassungssystem gestaltend Einfluß zu nehmen. Ausgangsthese ist 
dabei vielfach, daß Art. 9 III I GG auch einen Kembereich der Betätigung 
der Koalitionen im System der gesetzlichen Betriebsverfassung gewährlei-
ste,9 so daß sich die Auslegung der Vorschriften des Betriebsverfassungsge-
setzes sowie die Ermittlung des zulässigen Umfangs der tarifvertraglichen 
Regelungsbefugnis in betriebsverfassungsrechtlichen Fragen am Grundrecht 
der kollektiven Koalitionsfreiheit zu orientieren habe. Diese These wird 
auch durch den jüngsten Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 9 
III GG bestärkt, wo es lautet: 

,,Auch im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung fördern die Gewerkschaften 
die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ihrer Mitglieder und nehmen damit eine 
verfassungsrechtlich geschützte Funktion war.,,10 

Die Sicherheit, mit der zur Lösung der vielfältigen Probleme auf den 
Garantiegehalt des Grundrechts der kollektiven Koalitionsfreiheit aus Art. 9 
III I GG zurückgegriffen wird, verwundert jedoch. Die dogmatische Struk-
tur des Grundrechts der kollektiven Koalitionsfreiheit ist trotz zahlreicher 
monographischer Abhandlungen bis heute nicht abschließend geklärt. 11 Und 
auch die Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts läßt keine 
"Grundstruktur" des Grundrechts aus Art. 9 III I GG erkennen. Das höch-
ste deutsche Gericht sah· sich in einer seiner letzten Entscheidungen zu 
Art. 9 III GG vielmehr dazu veranlaßt, die Bedeutung der bisherigen Recht-
sprechung "klarzustellen".12 Ursache war die in verschiedenen Entscheidun-
gen in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendete Formel, daß Art. 9 
III GG die Koalitionsfreiheit und damit auch die Betätigung der Koalitio-
nen nur in einem Kembereich schütze, nämlich in dem Umfang, in dem die 

9 BVerfG 1.3.1979 BVerfGE 50, 290, 372. 
10 BVerfG 24.2.1999 NZA 1999, 713, 714. 
11 Siehe u.a. Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille bei der Gestaltung 

des Arbeitsverhältnisses, 1968; Säcker, Grundprobleme der kollektiven Koalitions-
freiheit, 1969; Scheuner, Der Inhalt der Koalitionsfreiheit, 1961; Scholz, Koalitions-
freiheit als Verfassungsproblem, 1971 sowie aus der jüngeren Vergangenheit Kem-
per, Die Bestimmung des Schutzbereichs der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG), 
1989; Meik, Der Kernbereich der Tarifautonomie, 1987; Säcker/Oetker, Grundlagen 
und Grenzen der Tarifautonomie, 1992. 

12 BVerfG 14.11.1995 BVerfGE 93, 352, 360; ebenso BVerfG 24.2.1999 NZA 
1999, 713, 714. 


